
Akten- oder Kassenzeichen __________________________ 
(sofern bekannt) 

   

 

 

Samtgemeinde Thedinghausen   
z. Hd. Frau Timpner   
Braunschweiger Str. 10  Tel.: 04204/88-23 
27321 Thedinghausen E-Mail: Timpner@Thedinghausen.de 
 

 
Anmeldung eines Gartenwasserzählers 
Antrag auf Absetzung von Wassermengen 
 
 
Grundstücksbezeichnung: 
 

 
Straße / Haus-Nr. 
 
 
Antragsteller: 
 

 

                               PLZ, Ort  
 
 

Name / Vorname 
 
 

Straße / Haus-Nr. PLZ, Ort 

Telefon E-Mail-Adresse  
 
 
 

 

Grundstückseigentümer (falls abweichend): 
 

 

 

Name / Vorname Straße / Haus-Nr. PLZ, Ort 
 

 
 
Auf dem oben genannten Grundstück ist ein fest installierter, geeichter Zwischenzähler mit 
folgenden Angaben eingebaut worden: 
 

Tag des Einbaus:  

Zählernummer des neuen Zwischenzählers:  

Zählerstand bei Einbau:  

Geeicht bis (Jahr):  
 
 
 

Nur bei Austausch des Zwischenzählers auszufüllen 
 

Zählernummer des ausgebauten Zwischenzählers:  

Zählerstand des ausgebauten Zwischenzählers:  

  



Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Verwendung von Abzugszählern: 
 
 Als Grundstückseigentümer/-in liegt die Verantwortung für den Einbau und den Betrieb des 

Gartenwasserzählers bei Ihnen.  
 Es dürfen nur geeichte Kaltwasserzähler installiert werden. Dieser ist dabei nach DIN 1988 

fest zu installieren. Es wird daher empfohlen, den Einbau bzw. Austausch nur durch zuge-
lassene Installateure vorzunehmen. Aufsteck- oder Aufschraubzähler werden bei der Ab-
rechnung der Abwassergebühren nur in begründeten Ausnahmefällen und nach vorheriger 
Genehmigung der Samtgemeinde als Nachweis anerkannt.  

 Der Gartenwasserzähler muss geeicht sein. Die Eichfrist für Kaltwasserzähler beträgt nach 
dem Eichgesetz 6 Jahre (Anlage 7 Nr. 5.5.1 der Mess- und Eichverordnung (MessEV). 
Nach Ablauf der Eichfrist muss der Gartenwasserzähler gegen einen geeichten Zähler 
ausgetauscht werden oder durch das zuständige Eichamt neu geeicht werden. Sollte dies 
zukünftig nicht rechtzeitig erfolgen, erlischt der Abzug, wodurch die genutzte Wasser-
menge als Schmutzwasser gilt und in vollem Umfang berechnet wird.  

 Für die Befüllung von Poolanlagen darf das Frischwasser nicht über den Gartenwasser-
zähler geleitet werden, da es sich bei Poolwasser gem. § 54 Abs. 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes um Schmutzwasser handelt, welches über den Abwasserkanal zu entsorgen ist.  

 Der Gartenwasserzähler kann bei der Berechnung der Abwassergebühr grundsätzlich erst 
ab dem Zeitpunkt berücksichtigt werden, an dem er bei der Samtgemeinde Thedinghausen 
angemeldet wurde. Dies gilt sowohl bei einer Neuinstallation als auch bei einem Zähler-
wechsel. 

 
 
Ich beantrage, laufend die durch den eingebauten Zwischenzähler nachgewiesene Wasser-
menge von der Abwasserberechnung auszunehmen (gem. § 12 der Abwasserbeseitigungs-
abgabensatzung der Samtgemeinde Thedinghausen).  
 
Der Stand des Zwischenzählers wird von mir jährlich zum Jahresende abgelesen und der 
Samtgemeinde Thedinghausen mitgeteilt. Ohne Mitteilung des Zählerstandes kann eine Ab-
setzung nicht erfolgen. 
 
Mir ist bekannt, dass nach Ende der Eichfrist der Zwischenzähler unaufgefordert neu geeicht 
oder ausgewechselt werden muss. Dies ist der Samtgemeinde Thedinghausen mitzuteilen. 
 
Der Installateur bestätigt durch seine Unterschrift den fachgerechten Einbau des Zwischen-
zählers sowie die o.g. Angaben, insbesondere die Zählerstände.  
 
 
 

  

Ort, Datum 
 
 
 
 

   

Stempel und Unterschrift ausführender Installateur  Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 
Bei abweichendem Grundstückseigentümer: 
 
 
 
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Eigentümers/Eigentümerin 
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